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zu -1'1'{ IJ 

der Anfrage der Abgeordneten Dr.Edgar SCHRM~Z 
und Genossen betreffend Einbeziehung der Kran­
kenfü!'sorgeeinrichtungen in die Abkoffi..rnen über 

. Soziale Sicherheit (Nro 144/J) 

Die Abgeordneten DroEdgar SCHRANZ und Genossen haben an 
mich folgende Anfragen gerichtetg 

10 Sind Bestrebungen im Gang p auch die Krankenfürsorge­
einrichtungen in den Geltungsbereich der Abkommen über 
Soziale Sicherheit einzubeziehen? 

20 'Nenn ja g wie weit sind diese Bemühungen gediehen? 

In Beantwortu...'1g dieser Anfragen beehre j.ch mich~ folgen­
des mi tzuteilen~ 

Die Frage einer möglichen Einbeziehung der Krankenfür­
sorgeeinrichtungen a..'I1gehörenden Personen in den Gel tungs­
bereich· der Abkoffi.'iJ.en über Sozial e Sicherheit i si; in der 
Vergangenheit mehrmals$ zuletzt im Herbst 1978 von der 
Krankenfürsorgeanstalt der Stadt WienIl an mein Ressort 
herangetragen wordell~ Diesbezüglich ist auf folgende Rechts­
la.ge Bedacht zu nehmen: 
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Die im § 2 Abz.1 Z.2 B-KUVG genall.'1tm Krankenfürsorge­
einrichtungen sind teils durch Landesgesetze, teils 

..... 

du.rch Gemeinderatsbeschlüsse eingerichtet. Eine gewisse 
Problematik hat sich bisher hinsichtlich der durch Gemeinde­
ratsbeschlüsse eingerichteten K=ankenfUrs?rgeeinrichtungen 
ergeben. Hiezu hat das Bl.mdeskanzleramt-Verfassungsdienst 
mmrnehr folgendes mi tget eil t : 

nIhrer Rechtsnatur nach sind Gemeinderatsbeschlüsse 
genereller Art - sofern sie in P...ngelegenheiten der Hoheits .... 
verwaltung erfolgen .... Rechtsverordnungeuo Unter diesem 
Aspekt der Rechtsform ist eine Einbeziehung der fraglichen 
Einrichtungen in den Geltungsbereich ldinftiger Abkommen 
über Soziale Sicherheit unproblematischo Eine gewisse 
Schwierigkeit könnte allenfalls darin gesehen werden, daß 
es sich bei den einzubeziehenden Einricht'mgen nicht um 

solche der Sozüil versicherung im Sin..."1e des B-VG handelt G 

Dieser Umstand karm allerdings zwi.schenstaatlich nicht von 
Belang seing Entscheidend ka.r1n hier nur sein, ob es sich 
bei der betreffenden Einrichtung in materieller Hinsicht 
um E::üne der Sozialversicherung gleichartige handelt." 

Diese materielle Gleichwertigkeit ist unter BerUcksich­
tigLlug des § 2 Abs 0 1 Z. 2 B-KO'VG zweifellos g'egebeno Aus 
"J"erfassu..11.gsrechtlicher Sicht bestehen daher? insbesondere 
auch im Hinbl:tck auf Art. '10 Absg1 B-VG, nach dem u.a. der 
.Abschluß aller Staatsverträge Bundessache in Gesetzgebung 
u.l'ld Vollziehung ist, gegen eine Einbeziehung der Kranken­
fürsorgeeinrichtungen in den Geltungsbereich der Abkommen 
über Sozial e Sicherheit keine Bedenken. Maßna..runen der 
Länder im Sinne des Art 0 16 Abs. 1 13-VG zur Durf~hführung der 
Abkommen über Soziale Sicherheit in bezu.g auf die Einbe-
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ziehung der Krankenfürsorgeeinrichtungen dürften nicht 
erforderlich sein, da die in den Abkommen über Soziale 
Sicherhei t getroffenen Regelu."1gen unmittelbar durchge­
führt werden kÖl~en. 

Aus völkerrechtlicher Sicht, aber auch aus Gründen der 
Rechtssicherhei.t karLlJ. eine Einbeziehung bestehender sowie 
der theoretisch möglich.en künftigen Kral1.kenfürsorgeein­
richtungen nur in ihrer Gesamtheit in Betracht gezogen 
werden. 

Aufgrund der posi ti ven Haltung der Vertreter der aU.f Ge­
meindeebene eingerich·teten Krlli'1.kenfürsorgeeinrichtu..."1gen 
anläßlich einer auf Einlaw~g.der Gewerkschaft der Gemeinde­
bediensteten am 8.2.1979 durchgeführten Besprechung hat die 
KrruL~enfürsorgeanstalt der Bediensteten der Stadt Wien mit 
Schreiben vorn 12.6.1979 folgendes mitgeteilt: 

QOAuf Grund des Ergebnisses der KFA-Besprechung vorn 8.2. 1979 

haben sämtliche in Österreich bestehenden dienstherrlichen 
Krankenfürsorgeeinrichtungen. zur Frage der Einbeziehung 
dieser Einrichtungen in. zwischenstaatliche Abkommen über 
Soziale Sicherheit Stelltmg ge!lommen~ Von. den bestehenden 
18 Krankenfürsorgeeinrichtungen. haben 14 Institute die 

Bemühungen in dieser Frage begrüßt und ein pos1.tives Ergeb­
nis ausdrücklich für vtJnschenswert erklärt" 

Die vier in Tirol bestehenden Krankenfürsorgeeinrichtun­
gen~ doso die Kranken- und Unfal.lfürsorge der Tiroler 
Landesbeamten, der Tiroler Landeslehrer, der 'riroler Ge-· 
meindebearnten tUld der Beamten der J..:E!ndeshauptstadt In.nsbru.ck 
haben die Erkläx'1..U1g abgegeben, daß für ihre .t'\...'1stalten eine 
Eil1beziehung in den Geltungsbereich internationaler Abkommen 
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im gegenwärtigen Zei tpu..'1.kt nicht erforderlich erscheint 0 

Nach telefonischer ~jcksprache mit dem Sprecher der Vor­

sitzendenkonferffi~z dieser vier Anstalt~~, Herrn Hofrat 

Drol\,mann (BHoReutte) 9 besteht jedoch kein grundsätzlicher \ 

Einw~~d gegen die im vore~\ähnten do. Erlaß vorgeschlagene 

weitere Vorgangsweiseo Oll 

(Anmerkung: Diese vorgeschlagene weitere Vorgangsweise 
besta..'1.d darin~ daß das ho 0 B1..L.'1desministerium nach Vorliegen 
der Zustimmung aller Krankenfürsorgeeinrichtungen um eine 
grund.sätzliche Zustimmu.11.g der Länder bemüht sein wU.rdeo) 

Aufgrund dieser Sachlage hat mein Ressort im Ju,ni 1979 
alle Landeshauptrnän..Ylcr, die Verbindu.ngsstelle der Bundes­

lfu~der beim Amt der Niederosterreichischen Landesregier~, 

den Österreichischen Städtebund und den Österreichischen 

Garneindebund um Zustimrrnmg zur Einbeziehung der bestehenden 

sowie der = theoretisch möglichen - IDlnftigen Krankenfür­

sorgeeinrichtungen ersuchte Einige Stellu..'1gnahmen sind 

noch ausständj.g, wobei besondere Bedeutung der Stellung­

na.VJ.rne des Bundeslandes Tirol zukommen "..-ird. Die'sbezüglich 

ist darauf hinzuweisen? daß am 11.10.1979 in meinem Ressort 

eine Besprechung mit Vertretern der Tiroler Kra'1.kenfürsorge­

einrichtungen stattgefunden hat, deren Ergebnis eine positive 

HaI tung enlart en läßt. 

Sobald das Einyerständnis aller Beteiligten vorliegt, werde 

ich Auftrag gebeu 9 daß das Erforderliche veranIaßt wird, 

um im Verhältnis zu den in Betracht kOrrh"'l1enden vertrags .... 

partnern die Anwendung der in den Abko.ITl .. ;'11en enthaltenen 

Regelungen betreffend die aushilfsweise Sachleistu..Ylgsge­

währung auf die den Krankenfürsorge~ül1richtungen angehören­

den Personen - wenn möglich auf interpretativem Wege"'" zu 
gewährl.eisten. 
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Abschließend weise ich darauf hin? daß eine Einbeziehung 
der Krankenfürsorgeeinrichtungen derzeit im VerhEil tnis zu 
folgenden zehn Staaten in Betracht käme: 

- Belgien (BGBloNro612/1978), 
- Bundesrepublik Deutschland (BGID.oNro 382/1969 und 280/1975), 
- Frankreich (BGBl. Nr. 383/1972) ~ 

Italien (BGBloNr.52/1955), 
- Jugoslawien (BGBl.Nro289/1966), 
- Luxemburg (BGBloNro73/1974)9 
- Niederlande (BGBl.Nr.754/1974)1 

.... Schweden (nGE1. Nr. 587/1976) t 

~ Spanien (BGB1.Nr.358/1970) Und 
"'" Türkei (BGBl.Nr.337/1969 tl.k"1d 621/1976)0 

.4 ( . 
ILiJM~ 
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